
.. 

1I-10-{O dei' Beilag~!:u~en Ste~~!~~~~e~!totokollen 
des Nationalrates XVll, Gesclzgebullgspenode 

A n t rag 

der Abgeordne :en Schmölz I ?t.sL~\L 

und Genossen 

No . ....... 1.~MJ A 
Präs.: 2 4. J U N f 1987 

..................... , ........• 

betreffend e:n Bundesgesetz, mit dem die Anlage zum fern

meldegebührengesetz (fe~nmeldegebührenordnung) BGB:.Nr. 170/1970, 

.in der fassung der Bundesgesetze BGBl.Nr. 339/1971, 404/1974, 

6 4 7/1975, 670/1976, 562/1980 und 598/1983 geändert wird. 
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Der Nationalrat wolle beschließen: 

.'\ _ ~ - -~ ---:- ~-=,,,,,,--c... ~ c:.~o;...,~~ .. _-c ...... -:-cc::::.--t"l ___ c:...:- .. ..,.0...1. .... _ - ...... _ .. .a ____ : __ '-•• _ -._-:: ___ otI_ ( -~ .... -- ,. . ... . \ 
~ - .... .u.e _c.: ~'e:: u::=~::c r':.:: '..:::.g I , 

i -n .'-: c-n _,,j/ _.- (W, ; - Co- c:;:: o::~q~-::- C=- =,,~":oc-cC::e--o --- - ... - -----':1 -. -~----=-- __ _ EG21. N:-. 
l!.["'i.!../~C-t. 
.... -J ( ':1 

1. § 9 Ab~. 1 Z 1 l~t a une b t~be~ Z~ l~ute~: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~ 
~ . b) bei Teila~sc~lcrsse~ •.. 

................... 111 " • • ...." • 

2. § 9 Abs.1 Z 3 ha!: zu lauten: 

3. 

" für die Be~eitha~tung de~ ortsfesten Funk

stellen, de~ Leitungen z~isc~en diesen Funk

stellen und den Überleitve~~:ttlungsstellen 

sowie de~ Übe~leitve~mittlu~gsstellen pro 

Funkfernsprechanschluß des öffentlichen 

beweglichen Landfunkdienstes .................... 
- ...... A· 
~ .J,..;. nOS. 

"-';A O.,.. .. --::>s ... ,....;;.~s-~h·-:·n- ';e:':" a" &-lJ-- _V~Q_ ~.,L.~Ci. •• e--'-""- --v --

b i -_.:I 25 t.-._",) an-·'··e~';"'''' 11""~ ~~ .. .,..:::-... . ~""J.... .. .-. ...... '" .... __ ... _ ... _ "-' ___ _ ~ .. . 
. _._--_ .. 

rÜ"':- 1 S::'U.:":t;e •••••••••••••.•••• - • • • ••••••••••••••• 

4· ~ ,- A" s 1 hat Z~ lauten: .• :1~) C • 

200. ;-
... _ It 

1 ~ U; ,-

000,- n 

" ·40,-
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• 

d~~ es 

- 2 -

8 • 18 !.!!:r 

(r..: n ~~; ~); s 
f:-~ t :1!l 

• !'ü.::- die I. Zor:e • • -••. ••••••• •• - c5 mal 

(~is 50 k:ü) . . - ._.-" -. _. - - -- -ra.::- die I~. Z.:Jr.e • 0 o. 0 •••••• .1 O' ::tal 
(üoe~ 50 k~) . 

in de:- Z:it y~n 
18 - 8 Ij~:
(t::;1 ic~j 

: 8 - 1:3 :J~:-
( ~,-~, ... S ~",.,.' 

- .. -~ ... -.... 0 ••• , \)"7 
IIn: f:i~:-~;':;"l 

. 6 :ü:l.l 

r~sc~.~e~ läurt a'~ be; O~~s d~r~cL n - - - - c;ew!:", - .1e=:. 

5. § 23 bat zu lauten: 

n § 23. <1> Die Grundgebühr beträgt: 

1. für jedes Telegramm (ausgenommen dringende Telegramme) •• 12,50 

2. für jedes dringende Telegramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2) Die Wortgebühr beträgt: 

1. bei einem gewöhnlichen.Privattelegramm, einem 

Staatstelegramm, einem Wettertelegramm, einem 

Hochwassertelegramm, einem gewöhnlichen Post

anweisungstelegramm und bei einer ge9ührenpflichtigen 
, tn t' .. ' .. Dl.ens 0 ~ z •••• " •••••••.•••••••••. . i. .. ..................... . 

2. bei einem dringenden Privattelegramm und ., 
einem dringenden Postanweisungstelegramm •.•.•••...•..••• 

6 • § 25 bat zu lauten: 

• § 25. Die Gebühren betragen: 

1. für ein Telegrammschmuc~latt ohne Musik 

25,-

0,60 

1,20" 

einschließlich der Ausfertigung •••••••••••••••••••••••• 12,50 

2. für ein Telegrammschmuc~latt mit Musik 

einschließlich der Ausfertigung •••••••••••••••••••••••• 70 ,--
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-7. § 26 Z , bis 4 haben zu lauten: 

"1. für eine auf unbestimmte Zeit vereinbarte 

Kurzanschrift 

a) für ein Kalenderjahr ............................................... 
b) für einen Monat oder Bruchteil eines Monats 

bei Vereinbarung während des Kalenderjahres 

jedoch insgesamt nicht mehr als 

500,- S 1m Kalenderjahr 

2. für eine auf bestimmte Zeit vereinbarte 

Kurzanschrift ......... "" ................................................ . 

3. für eine auf unbestimmte Zeit vereinbarte 

Zustellung von Telegrammen mit Kurzanschrift an einer 

von der Adresse abweichenden Ablieferungsstelle, 

j ährl ich ............................................................ .. 

4. für die Annahme eines Telegramms, das von einer 

Teilnehmersprechstelle oder einer Teilnehmer-
I 

fernschreibstelle aus aufgegeben wi~d, 

für je 50 Gebührenwörter oder einen Bruchteil dieser 

Wo r tanzahl .......... 111 ..................................................... . 

SchiI1iDC . 

500,-

50,-

175,-

500,-

2,50 " 
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8 .. § 27 Abs. 1 hat zu lauten: 

"Die GebGhr beträgt: 

fGr die Bereithaltung des Anschluß

organs beim fernschreibanschlußamt 

sowie für die Bereithaltung und In

standhaltung der Anschlußleitung 

(Fernschreib-GrundgebGhr) ....•..... 

9. § 27 a Abs. 1 hat zu lauten: 

"Die GebUhr fGr die Bereithaltung des 

Anschlußorgans beim Anschlußamt 

sowie für die Bereithaltung und In

standhaltung der Anschlußleitung 

samt zugehöriger Teilnehmer-Anschluß

einrichtung fGr einen Datexanschluß 

(Datex-GrundgebUhrl beträgt: 

fGr eine Ubertragsgeschwindigkeit 

von 300· bi t/s •.•...•......•.......•• 

10. § 28 Abs. 1 Z 1 hat zu lauten: 

"fUr jede Fernschreibverbindung 

zwischen den an dasselbe Fernschreib

anschlußamt angeschlossenen Fern

schreibstellen für je 3 Minuten 

Dauer (Ortsgebühr) .•.••.••...•..••.•• 

360,- " 

750,- " 

1 - 11 , 
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11. § 39 Abs. 1 hat zu laute~: 

öl Die Gebühren betr3.gen: 

1. für jeden Funksender des festen oder beweglichen Dienstes je 

Kanaleinheit (Abs. 2) jeder zugeteilten Frequenz bei einer 

mittleren Hochfrequenz-Ausgangs~eistung des Senders 

a) bis 1 Watt · ............ ' ~o,--
b) bis 6 Watt · ............ 100, --

c) bis 25 Watt · ............ 140,--

d) bis 150 Watt · ............ 300,--

e) bis 1 Ki.lowatt ......... 
f) über 1 K:'lowatt . . . . . . . . . 

2. für jeden Funkempfänger ............ . 

3. für jede Bordfunksteile (Schiffs- oder 

Luftfahrzeugfunkstelle), 

a) wenn sie mit nur einem Sender bis zu 

einer Hochfrequenz-Ausgangsleistung 

von nicht mehr als 6 Watt oder nur mit 

einem oder mehreren Empfängern ausge-

stattet ist ..•.......... " ............ . 

b) wenn'sie mit nur einem Sender, der eine 

Hochfrequenz-Ausgangsleistung von mehr 

als 6 Watt aufweist, oder mit 2 oder mehr 

Sendern, von denen keiner mehr als 6 Watt 

Hochfrequenz-Ausgangsleistung aufweist, 

ausgestattet ist ..........•............. 

c) wenn sie mit 2 oder mehr Sendern ausge

stattet ist, von denen mindestens einer 

mehr als 6 Watt Hochfrequenz-Ausgangs-
leistung aufweist 

4. für jede Radaranlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,--

50,--

10,--

150,--

3CO,--

600,-..... 

b6c:bstcaa 
jcdodl je 
~ 

1. 800.,-

20,--

6Q --- J 

9q--

21 q--

34.Q--. " 
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12. § 41 hat zu lauten: 

"Die Gebühren betragen: 

1. für die Bewilligung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Amateurfunkstelle 

al bei einer Sendeleistung bis 25 Watt 

(Klasse AI, monatlich •..............•. 

bl bei einer Sendeleistung bis 50 Watt 

(Klasse BI, monatlich ....•............ 

cl bei einer Sendeleistung bis 100 Watt 

(Klasse CI, monatlich ........•..•..•.• 

dl bei einer Sendeleistung bis 250 Watt 

(Klasse D), mona tlich ........••......• 

2. für die Bewilligung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Amateurfunkstelle eines 

I 
3. 

Amateurvereins in seinen Vereinsräumen, 

unabhängig von der Sendeleistung, 

monatlich ............................... . 

für die Bewilligung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer zusammengehörigen Sende- und 

Empfangsanlage eines Amateurvereins 1n 

seinen Vereins räumen zu Vortrags- und 

Unterr1chtszwecken, sofern der Sender nicht 

mit einer strahlenden Antenne arbeitet oder 

Vorkehrungen getroffen sind, daß jede Fern

wirkung praktisch ausgeschlossen ist, 

monatlich ................................ . 

4. für die Ablegung der Prüfung zum Nachweis 

der erforderlichen Kenntnisse und Fertig

keiten für die Errichtung und den Betrieb 
r 

von Amateurfunkstell~n ..••.••..•••••••.•.• 

12, -

25,-

. 40, -

75,-

75,-

12,-

75,-" 
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13 . § 44 hat zu lauten: 

"Die Gebühren betragen: 

1. für die unbefristete Rundfunk-

be',dlligung, zweimonatlich ...... . 10, -

2. für die befristete Rundfunk-

bewilligung, je Monat .......... . 5, -

3. für die unbefristete Fernseh-

bewilligung, zweimonatlich ..... . 32,-

4. für die befristete Fernseh-

bewilligung, je Monat ........... . 16, - 11 

Artikel 11 

Die ses B und e s ge set z tri t t am 1. Se p te m b er 1 987 in Kr a f t . 

Artikel 111 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betraut. 

Es wird beantragt. diesen Antrag unter Verzicht auf die erste Lesung/dem-----.... 

VerkehrsausschuB zuzuweisen. 
J 
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Begründung: 

Als Beitrag zur Budgetkonsolidierung sollen noch 1987 Mehreinnahmen 

aus den Fernmeldediensten erschlossen werden. Festzuhalten ist, 

daß auch das Bundesgesetz vom 27. März 1987, BGB1. Nr. 137/87 

(Fernmeldeinvestitionsgesetz, Novelle 1987) eine Erhöhung der"Fern

sprechgebühren mit 1. Jänner 1988 annimmt. Der vorliegende Entwurf 

für ein Bundesgesetz sieht daher eine Erhöhung der einnahmemäßig 

bedeutsamen Fernsprech-Grundgebühr sowie der Ortsgesprächsgebühr vor. 

Die Grundgebühr für Einzelanschlüsse soll um 20,- S und die für 

Teilanschlüsse um 30,- S pro Monat erhöht werden. Die prozentuell 

stärkere Anhebung der Grundgebühr für Teilanschlüsse entspricht 

dem bei dieser Anschlußart größeren technischen Aufwand gegenüber 

Einzelanschlüssen. Die Ortsgesprächsgebühr soll von 35,- Sauf 

40,- S pro Stunde angehoben werden. Der heutigen Kostensituation 

Rechnung tragend, wird die monatliche Grundgebühr für Telefon

anschlüsse des Autotelefonnetzes-B von 1 800,- Sauf 1 000,- S 
v 

abgesenkt. 

Diese Maßnahmen sollen mit 1. September 1987 in Kraft treten und 

zusätzliche Einnahmen an Fernmeldegebühren von rund 1,39 Milliarden 

Schilling jährlich erbringen. Für 1987 wird sich die Erhöhung noch 

mit rund 342 Millionen Schilling auswirken. 

Die vorgesehenen Gebührenanpassungen halten sich im Rahmen der 

seit der letzten Gebührenfestsetzung eingetretenen Indexsteigerung 

von 14,3 % seit 1984 bzw. 23,8 % seit 1981. 
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Tex!;e;e~uoe~stellung 

De~=ei~ige Best~en 

§ 9. (1) Die: GC:'ü}':::1 becgo.: 

1. für cl!C Bc==~!.:::L!n:=.6 d~ Aa
sc;.~llillo~1"~ 'b= d:: Ve:..ut:
lungss~c!.!:; ~ d!= Bc::dth:ll
tu.."lg c..::d k,,~~:u.og d=: 
.A:::olc:!~.:.::g t:::d !Er cU: Obe:
bsur.g u:::: b:u:~l=; 
c:no d...:tf:tcr::l $p:'el:.tu??a:::.:~ 
(F=-~~rundge!~~':) 

:) bd =::=:!::..-~:::1wso ••••.• 
b) bei ,!,~:l''''561~sc::: ........ 

3. fUr die Be~e~~haltung de~ 
ortsfeste~ F~nks~elle~, de~ 

Le~tungen r,.ischen dieSe!": 
Funkstellen une de~ Ube~
leit"er.nittlungsstelle~ 
sOwie de~ Ote~~e:t"e~i~:
lungsstellen pr: Funkfe~~
spr~chanschluß des öf~e~t
lichen be~.zeglichen Lanc-

180,-
1:30. -

funkdienstes •••..•••••..••• 1 8CC,--

§ 9. (1) Die: Gcbü1::.:::l be=se::l.= 

1. für die Bc::::"~:=5 dc Aa
sc.;llilloTö 'bd a::: Ve::cit:
lungss~c!.!::" Ei:.: ce: Be:::th.:U
tu.."lg \!..~d Ic3~-:.d!::ü .. .:..ag c::: 
k=:ulti-:-.:.:g =c m- cU: übe:::
bsung u:::: J:::;:::..t:db!t':;:.~:; 
d.."l::S c::::!::Cr::l $prc:-.J::1ppar::.::s 
(F--~-_t..~ -rot.:"': ., ... :--;0; :.,:.) 

--~!:"'."'~" ....." .. _,::, .......... - ...... 

2.) bC E=:!= ... ~=.::.iWlO •••• _. 
b) bei T-:1-";'5Cl~sc::: ........ 

3. für die 8e~eit~altung de~ 
ortsfeste~ Funkstellen, de~ 
Lei tur.ge~ r,.;isc~en diese~ 

Funkstel~e~ und den Dbe~
le 1. :;"le!'"::li : ~l ungs stell e!'l 
sowie de~ Übe~~eit"e~i~~
lungsstellen pro Funk:e~~
sprec~ansc~uß des öf~e~t
lichen be~.;eg.!.ichen Lanc-

20,0, --
160,--

funkdienstes •............•. 1 000,--
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Der:eitige Bestimmunge~ 

§ 11 (1); Orugesprächsgebüru: ist auf Orugespr:iche 
'sowie :luf Gespräche im N:l.hbercich (Entfernung 
bis 25 km) :lßZuwendcn und betrigt: Schill,ne 

für 1 SlllDde ...................... J5,-

- 2 -

Bestimmunse~ It. En~JUrf 

S 11 (1)1 Orugesprächsgebüh; in :luf Orugespräche 
sowie :luf Gespräche im Nahbereich (Entfernung 
bis 25 km) anzuwenden und bettigt: 

Schillinc 

für 1 Stunde a ...................................... .. 40.-
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Textgegenuöerstellung 

Derzeitige Bestimmungen 

§ 13. (1) Die Fe.mgesprächsgebüh.ren im 
_ Selbstwählfemverkehr sind ili Vielfache der 
_. Omgespcicbsgebühr (§ 11 Abs. 1) zu berech.nc.n.. 

Das der Sprechstelle zugeordnete Zählwerk ist 
daher so einzurichten, daß es 

für die L Zone 

in der Zei, ",on 
11-& Uhr 
(u!l;ch) .-1' Uhr 1-IIUhr 

(MonuC bis frn- (SamJuc, Sonnuc 
.. cJ und Fewug<) 

(bis 50 km) . . . . . . . . . . 7mLl 4mal 

für die II. Zone 
(über 50 km) ........ 12ma! 7ma! 

rascher läuft als bei Orugespnchen. 

Bestimmungen It. Entwurf 

i': 

§ 13. (1) Die Femgesprächsgebühren im 
Selbs~'ihlfernverkehr sind als Vielfache der 
OrtSgesprächsgebühr (§ 11 Abs. 1) zu berechnen. 
Das der Sprechstelle zugeordnete Zihlwerk ist 
daher so einzurichten, cW3 es 

i.a der Zei, .0" 
11-1 Uhr 
(torl;"'1 

I-li Uhr I-li Uhr 
(MonuS biJ Fr';· (S-~Io 5onl1'"..>.( 

acJ IIIId FCI<n:lCe) , 

für die I. Zone 
(bis 50 km) .. . . . .. . .. gmLl 4mal 

für die II. Zone 
(über 50 km) ........ IOmLl 6mLl 

r.tScher läuft als bei OrtSgespr2chen. " 

I 
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§ 23. (1) Die G~~gebühr. beträgt: 

1. fiit jedes Tdegnmm (ausgenommen 
düngende Tde~e) .......... . 

2. für jede,s dringen«!e .Tdegramm ... . . . 
I (2) Die Wongebühr beträgt: 

1. bei. eiOem gewöb.nli~en. Privattde-
gnmm ....•..... .:..:. •.... _ .•...... 

2. bei einem dringenden ~rivattde-
gramm ......... : .. "~ .. :;;:: ... : .. :. 

3. bei einem Staatstd:gramiD • ' ...... . 
'4. bei einem Wettt:rtdegr:wun und 

einem Hochwa.sst:rtdegramm ..... . 
5. bei einem gew6b.nlichen POSt:Ulwc.i

rungstdegramm und einem Schecke. 
vcrkehn-A.awe1sungstdegnmm " ..•. 

6. bei einem dringenden. Po~t:anwei-
sungstelegr:unm .................... . 

I 1: bei einer gebiilu'enpflicbtigen Dienst-
notiz .....•...........•...... :: ... 

(3) Die ~a.mtgebülu: betrigt für eine . 
gebührenpilichrige Dienstnotiz: 

1. als Antwort auf eine gehührenpilich-
tige Diensmow: ................ . 

2. beim Vex:langen nach vollständiger 
oder teilwe1ser Wiederholung eines 
Tdegramms einschließlich der Ant-
wort .••..•.•.•. " ...•..•......•• 

10,-
20,-

-,50 

1,
-,50 

-,SO 

-,50 

1-, 

-,50 

15,-

20,-" 

- 4 -

Bestimmunge~ lt. En~JUr! 

§ 23. (1) Die Grundgebühr beträgt: 

1. für jedes Telegramm SChillinE 

(ausgenommen dringende Telegramme) •• 

2. für jedes dringende Telegramm ••••••• 

(2) Die Wortgebühr beträgt: 

1. bei einem gewöhnlichen Priv~ttelegramu 

einem Staats telegramm, einem Wetter-

telegramm, einem Hochwassertelegramm, 

einem gewöhnlichen Postanweisungs_ 

telegramm und bei einer gebühren-

pflichtigen Dienstnotiz .............. 
2. bei einem dringenden Privattelegramm 

und einem dringenden Postanweisungs-

telegramm .................... ., ....... . 

0, .sc 

1,2C 
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Te~~;ege~uöe~~tellung 

De~=eitige Bestimmunge~ 

§ 25. Die G<!oiilu:cn betr.lgcn: 
, , S<.billio 'l 

1". für ein Telegrammschmuckblart ein-
schließlich der Awfc:rrigung ...... 10,-

2; für die Zwtcllung eine~ Telegramms 
außerhalb dC3 ~otcnlohnfrcicn Zu: 
stcllbczirkC3 durch Eilboten (V oraw-

, zahlung dC3 BOt~OhnC3) ',:'. '0. '. • • • 10,-

3. für die Hemcllung des zweiten' und 
jeden weitereÖ AbzugC3 vom Emp- " 

'. &.n~6l.m für den Empf"anger emC3 
BildtelegraD:uns •... _ ..... :: . . . . .. ' '10,-" 

, I 

Bestimmunge~ It. Ent~~ 

§ 25. Die Gebühren betragen: 

1. für ein Telegrammschmuckblatt 

ohne Musik einschließlich de~ 

Ausfertigung .•.•.•••.•.•...••••• 

2. für ein Telegrammschmuckblatt 

mit Musik einschließlich der 

Ausfertigung .•••••...•..•••••••• 

Schilli!1! 

12,5C 

10,-

95/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)14 von 21

www.parlament.gv.at



I 

I 
I .' . 

De~=eitige Bestimmunge~ 

, § 26. Die Gebühren .getr:lgen~ 

1. für eine auf unbestimmte Zeit vcr
einbute KW%UlSchrift· ,. . 
:1.) für ein Kalenderjahr •. -.... '. .... 
b) rur einen Mon:tt oder Bruchteil 
• einC3 MOD2ts bei Vereinba.ruog 

rihrend des JUlenderj:thres : .. 
jedoch irugesamt nicht· mehr 

i .. als S 400,- im Kalcnderjahr 
" .... 0... . . 
: 2. für eine auf bestimmte Zeit ver-, 

l ~' ein~~:.,~~~~' -, ',~': ... 
3. für eine auf unbestimmte Zeit ver

einbarte Zustellung von Telegram
men mit KlUZ3llSChrift an einer von 
der Adre:sse abweichenden Abliefe
rungmelle, jährlich .....•••••... 

f. für die Annahme eines Telegramms, 
das von einer Teilnehmersprech
s(dle oder einer T eilnehmc:rft:m
schrcibstelle aus aufgegeben wird, 
für je 50 Gebührenwörtc:r oder einen 
Bruchteil dieser Wort.aIJzabl ..... . 

- 6 -

Textgege~üoe~~tellung 

400,-' 

40-, 

140,---: 

400,-

2,-

Bestimmunge~ It. En~JUrf 

§ 26. Die Gebühren be tragen: 

1. für eine auf unbestimmte Zeit 

vereinbarte Kurzanschrift 

a) für ein Kalenderjahr 

b) für einen Monat oder Bruchteil 

eines Monats bei Vereinbarung 

während des Kalenderjahres •...• 

jedoch insgesamt nicht mehr als 

500,- S im Kalenderjahr 

2. für eine auf bestimmte Zeit 

vereinbarte Kurzanschrift ••••••••• 

3. für eine auf unbestimmte Zeit 

vereinbarte Zustellung von 

'Telegrammen mit Kurzanschrift an 

Schillin 

500,-

50,-

175,-

einer von der Adresse abweichenden 

Ablieferungsstelle, jährlich ••.•.• 500,-

4. für die Annahme eines Telegramms, 

das von einer Teilnehmerspre~h

stelle oder einer Teilnehmer

fernschreibstelle aus aufgegeben 

wird, für Je 50 Gebührenwörter 

oder einen Bruchteil dieser 

Wortanzahl ......................... 2 t f, 
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. Derzeitige Bestimmungen 

§ 27.(1: Die Gebühr beträgt: 

rür die Bereithaltung des Anscnllli~
or~ans beim Fernschreibanschlußamt <;) 

sowie für die Berei thaltun.g und 
Instandhaltung der Anschl~~leitung 
(Fer~schreib-Grundgebühr) ......... . 

- 7 -

Textgegenuöerstel1ung 

monatlic:t 
Sc~illing 

300, --

Bestimmungen lt. Entwurf 

'. - _. -'- - - -- -- --
§ ~7 (,' D' G b'" b t '. t c • _, le e unr e rag : 

rur die Bereithaltung des Anscbluß
organs beim Fernschreibanschlußamt 
sowie für die Bereithaltung und 
Instandhaltung der Anschl~~leitung 
(Fer~schreib-Grundgebühr) ...•...... 

,. -.... 
;. L_ ", 

monatE' 
SenilEr 

;60, 

~' 
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Derzeitige Bestimmungen 

§ 27a-. (1) Die Gebühr für die 
Bereithaltung des Anschl~ßorgans 
beim Anschlußamt sowie für die 
Bereithaltung und Instandhaltung 
der Anschlußleitung samt zuge
höriger Teilnehmer-Anschlußein
richtung für einen Datexan
schluß (Datex-Grundgebührl 
beträgt: 

für eine Ubertragsgeschwindig-
keit von 300 bU/s .......... . 

- 8 -

Tex:gege~uöe~stellung 

650,-

Bestimmungen lt. Entwurf 

§ 27a, (1) Die Gebühr für die 
Be;eithaltung des Anschlußorgans 
beim Anschlußamt sowie fUr die 
Bereithaltung und Instandhaltung 
de; Anschlußleitung samt zuge
höriger Teilnehme;-Anschlußein
richtung für einen Datexan
schluß (Datex-Grundgebührl 
be trägt: 

für eine Übe,tragsgeschwindig
kelt von 300 blt/s •.......... 1-50, -

,'-
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Textgege~uöerstel1ung 

Derzeitige Bestimmungen 

§ 28.(1) Die Gebühren betrage~: 

1. rür jede Fernsc2reibverbindung 
zwischen de~ an dasselbe Fernschreib
ans~~lußamt angeschlosse~en Fern
schreibstellen rur je 3 Minute~ 
Dauer (Ortsgebühr ) ............... - ,85 

Bestimmunge~ lt. Entwurf 

-::-
- r- . 

§ 28.(1) Die Gebühre~ betrage~: 

1. rür jede Fernsc2reibverbindung 
zwischen den an dasselbe Fernschreib
anschlußamt angeschlossenen Fern
schreibstellen rür je 3 Minuten 
Dauer (Ortsgebühr : ......•...•••.. 1,-
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T~~tgegenuöerstellung 

Derzeitige Bestimmungen 

§ 39. (1) Die Gebühren betr.lgen: 

1. für jeden Funksenda des festen 
oda beweglichen Dienstes je 
Kanaleinheit (Abs. 2) jeder zuge
teilten Frequenz bei einer mitt
leren Hochfrequem-Ausgangs
leistung des Senders 

_ .... !leb ScbilIias 

Dupla-
md ScmI- ao&ttc 

"apla- V c::r kdu.-
_kdw anr:D 

a) bis 1 Watt............ 30,- 15,-
b) bis 6 Watt.~.......... 80,- 40,-
c) bis 25 Watt ••.•.••.••• 120,- 60,
cl) bis 150 Watt ......•... 240,- 120,-
e) bis 1 Kilowatt........ 240,-
f) über 1 Kilowatt ...... - 480,- . 

2. für jeden Funkempranger ..... 

3. für jede BordfunksteIle (Schiffs
ader Luftfahr:zeugfunkstdle), 
a) wenn sie mit nur einem 

Sender bis zu einer Hoch
frequc:nz-Aus gangs 1 c:istung 
von nicht mehr als 6 Watt 
oder nur mit einem oder meh
reren EmpEingan aus ge-
stlttet i.st ••••••••••••••••• 

b) wenn sie mit nur einem Sen
der, da eine Hochfrequenz
Ausgan~leistung von mehr 
als 6 Watt aufwein., oder mit 
2 oder mehr Sendern, von 
dc:nc:n ke.ina mehr als 6 Watt 
Hochfrequc:nz-Awgan~lei
stWlg aufweist, awgestattc:t 
ist ..••••.•.••••••.••• : .•• 

c:) wenn sie mit 2 oder mehr 
Sendcm 1Wgestattc:t ist, von 
denca mindestens einer mehr 
als 6 W:Ltt Hochfrequen:z
Awgan~lc:istung aufweist •• 

4. fiiI jede lUcbr.tohgc ..••••••• 

hödu=uo 
jedoch je 

Fnnk.ocadcr 

1440,-

"'" .... lieb 
ScbiUi"l 

15,-

50,-' 

75,-

175,-

275,-

, 
.' 

I 

Bestimmungen lt. Entwurf 

§ 39. (1) Die Gebühren betragen:-

1. für jeden Funkscoda des festca 
oda beweglichen Dic:nstes je 
~e.inhc:it (Abs. 2) jeder zuge
teilten Frequenz bei einer mitt
leren Hochfrequenz-Ausgangs
Ic.:srung des Senders 

-dieb ScbiIIlAc 
0u!>Ia-

md Sem;. """Ja. 'v:' _k.clu _ 

I 
I· 
:~ 

a) bis i Watt .• ~ •••• : ••... 40,- 20,-i, 
b) bis 6 ~~ct ••••••• : •••• 100,- 50,-
c) bis 25 Watt .••••••.•.• 140 ,- 70,-' 
d) bi~ 150 Watt ..•.....•. 300, .;.,150, -
e} bis 1 Kilowatt........ ,00, -
f) übe: 1 Kilowatt 600 , - • 

2. für jedQ Funkem.pGnge:: .•.•. 

. 3. für jc:de Bordfunkstelle (SchifEl
oder Luftfahn:eugfunkstcllc: J. 
a) wc:.:m sie mit nur einem 

Sender bis zu einer Hoch
freque:u-AlUgangslc:isrung 
von nicht mehr U:s 6 Watt 
odc::r nur mit einem oder meh
rcen . EmpGngem ausgc-
st:l tta 1St •••••••• _ •••••••• 

b) wc::m sie aUt ntl1' einem Sen
der. der eine Hochfrequenz
Ausg:mg3Jeiuung von mehr' 
als 6 Wan :lufwcin., oder mit 
2 oder mehr Sendcm., von 
dc:nc:n keiner mehr ab 6 Watt 
Hochfu:quenz-Ausga.o~lei_ 
~ aufw~ ausgc:n:ntt:t 
1St ••••••••••••••••••••••• 

c) wc::m sie mit 2 oder mehr 
Sendc:m ausgct:lttct ist., von 
dC::::II::1 mindestens einer mehr 
als 6 Watt Hochfrequenz
Awg:mgsld:stuDg :lufwdst .• 

4. für jede:' R..:ul:tr.uU:tg ......... . 

,~I 
jcdodI je 
~ 

11 800.,-

60,-

I 

90 ,-1 
210,-
340,- ' 
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Derzeitige Bestimmungen 

§ 41. Die Gebühren betragen: 

1. für die Bewilli gung zur Errichrun g 
und zum Berricb einer Amatcurfunk
stdIe 

a) bei einer Sendde.istung bis 25 Watt 
(Klasse A), monatlich .......•.. 

b) bei einer Sendd6ru..6g bis 50 Watt 
(Klasse B), momtlich ...•.....• 

e) bei einer Senddeistung bis 100 Watt 
(Klasse q, monatlich ......... . 

d) bei einer Sendde.isrung bis 250 Watt 
(Klasse 0), monatlich ......... . 

2. für die Bewilli gung zur ErD chtun g und' 
zum Betrieb einer A.m.atew:funkstelle 
eines Amateurvw::ins in seinen Ver
einsciumen, unabhängig von der 
Senddeistung, monatlich ........•. 

3. für die Bewilligung zur Errichtung 
und zum Betrieb einer zusamm<::lge
hörigen Sende- und Empfangsanlage 
eines Amateurvereins in seinen Ver
e.iruciumen zu Voru~gs- und Unter
richtszwecken, sofern der Sender nicht 
mit einer str:Jb.lenden Antenne ar
beitet oder Vorkehrungen getroffen 
sind., daß jede.Femwirkung pr:U..-tisch 
ausgeschlossen ist; monatlich, ... : •.• 

4. für die AbIegung der Prüfung zum 
.;. Nachweis der erforderlichen Kennt

russe un~ Fertigkeiten für die Er
richtung und den Betrieb von Ama-
t.euI:fu.ak.stden '. : ••••••••••• o .• 0 0 • • 

- 1 1 

T~~tgegenuDerstel1ung 

Bestimmungen lt. En~..rurt' 

10,-

20,-

30,-

60,-

60,-

10,-

60,-

§ 41. Die Gebüme:J. bettagen: 

1. für die Bewilligung zur Errichtung 
und zum Betrieb cine: Aauteurfunk-
5tdIe 

a) bei e!nC:: Sendele.istung bis 25 Wan 
(Klasse A), monatlich ....•...•. 

b) bei eine! Senddeistung bis 50 W~tt 
(Klasse B}t monatlich ...•.••.. o' 

e) bei eine: Sendde!stungbis 100 Watt 
(Klasse q, monatlich .••..• 0 ••• 

d) bei ~e: Sendelcistung bis 250 Watt 
(Khsse 0), monatlich. 0 ••• 0 ••• 0 

2. für die Bewilli gung zur E.o:iChtung und 
zum Betrieb Oner Aautew:fun.kstdIe , 
eines Anute'.lrVere!n.s in seinen Ver· 
ciru ciumen, onabbio.gig VOll der 
Sendeleistung, monatli6 ....... 0" 

3. für die Be willigung zur &richtung 
und zum Betric:b einer ZUSamIDoge
hörige Se:lde- o.nd Empf:mgs:ml.age 
c1nes Anutl:".Jrve.-eiru in seinen Ver
cirucium= zu VOrtr:lgs- o.nd Unter
richtszwc:cken., ~of=de! Sender nicht 
tIm =er stt:l.h.lc:nden Antenne u
beiLet ode= Vorkc:.hrungo getroffen 
sind, daß jede Fernwirkung pr.Ua:isch 
ausgeschlossen ist, monatlich. o ••• 0 

4. für die Able3Wlg der' Prüfung %Um 

Nachweis der erforderlichen Kennt
nisse und Fertigkeiten für die Er
richtung und den Betrieb von /urr:J.-
teudunk.stc.!Ien ••••..••• 0 ••••••• 0 • 

12,-

25,-

4-0,-

't5,-

75,-

12 -' , . , , . 

75,,-
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Derzeitige Bestimmungen 

§ 44. Die Gebühren betragen: 

1. für die unbefristete Rundfunk~ 
bewilligung, zweimona~ eh .... 

2. für' die befristete Rundfunk~ 
bewillieung. je Monat ...... . 

3. für die unbefristete Ferosch~ 
bewilli gung. zwrunona tlieh ..... 

4. für die befristete Femschbewilli
gung. je Monat .•........... . 

- 12 -

Textgege~ucerstellung 

8.....; , 

4-, 

28,-

14,-

Bestimmunge~ lt. Ent~f 

~ 

§ 44. Die Gebühren betngcn: 

1. fUr die unbefristete Rundfunk
bewilligung, zweimonaw eh .... 

2. für' die befristete Rund funk-
bewilligung. je: Monat ...... . 

3. für die unbefristete Femseh~ 
bewilligung, zweimona weh .... 

4. für die befristete Femsehbewilli~ 
gung. je Monat ...•......... . 

.$' ,-

• 
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